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kommunale Steuerung der Windenergienutzung
© Gemeinde            Havixbeck

Räumliche und inhaltliche Leitlinien 
für künftige Windkraft-Standorte

Möglichkeiten einer kommunalen Steuerungsplanung für die 
Nutzung der Windenergie nach den neuen gesetzlichen 

Regelungen zum beschleunigten Ausbau der 
Windenergienutzung 

– Ausschuss-Sitzung am 18.04.2024 – 

Dipl.-Ing. Michael Ahn • Stadtplaner AKNW / DASL 
 WoltersPartner Stadtplaner GmbH • Coesfeld • michael.ahn@wolterspartner.de
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kommunale Steuerung der Windenergienutzung
© Gemeinde            Havixbeck

Warum „Leitlinien“?
Nach den gesetzlichen Bestimmungen des „Gesetzes zur Erhöhung und 
Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land“ (2022) ist 
Windenergie ab dem Nachweis der „Flächenbeitragswerte“ nur noch in den 
Windenergiegebieten des Regionalplans privilegiert. 

Die „Windenergiegebiete“ haben jedoch keine Ausschlusswirkung mehr und 
können durch kommunale Planungen ergänzt werden. Durch „Positivplanungen“ 
können weitere Flächen privilegiert werden. 

Das Interesse verschiedener örtlicher Projektgruppen wurde bereits durch die 
Aufhebung der bisherigen Steuerungsplanung geweckt. Es ist absehbar, dass 
einige Projekte nicht vor  Fertigstellung der Regionalplanung genehmigungsreif 
sein werden - folglich heute schon Planungshilfe durch die Gemeinde benötigen  

Da „Planung auf Zuruf“ bzw. eine pauschale Freigabe des Gemeindegebietes für 
weitere Windkraft-Projekte kein Maßstab für eine pflichtgemäße Bauleitplanung 
sind (§ 1 BauGB), bedarf es einer Strategie und eine Handlungsleitlinie für die 
Verwaltung, um auf künftige Vorhaben angemessen reagieren zu können.
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kommunale Steuerung der Windenergienutzung
© Gemeinde            Havixbeck

Die Rahmenbedingungen
Bis zur Feststellung des Flächenbeitragswertes durch den geänderten 
Regionalplan Münsterland gilt eine weitgehende Privilegierung von 
Windkraftvorhaben im Gemeindegebiet Havixbeck
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Die Windenergiegebiete der Regionalplanung 
erfüllen zwar die gesetzlich definierten 

„Flächenbeitragswerte“, sind jedoch nur der 
erste Baustein der Energiewende und als 

Minimalziele zu verstehen. 

Der Bundesgesetzgeber, wie auch die 
Landesregierung und die Bezirksregierung 

Münster ermuntern die Gemeinden ausdrücklich 
zu eigenen „Positivplanungen“, weil nicht sicher 
ist, ob die regionalen Gebiete tatsächlich auch 

energetisch optimal nutzbar sind.
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Zwei Grundsatzfragen sind zu klären: 

WO soll noch Windkraftnutzung 
zugelassen werden? 

Unter WELCHEN BEDINGUNGEN sollen 
weitere Flächen freigegeben werden? 
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Das „Wo?“ kann kommunal maßgeblich 
durch Abstände zu wohngenutzten 

Gebäuden bestimmt werden
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©
Gemeinde            HavixbeckTatsächlich entgegenstehende Nutzungen oder Schutzgebiete (kariert: Windenergiegebiete)
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©
Gemeinde            HavixbeckLaub- und mischwaldbestände, Biotopkataster, Erholungseinrichtungen, Pufferzonen Schutzgebiete
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©
Gemeinde            HavixbeckLinieninfrastruktur (Leitungen, Straßen, Bahntrasse) mit Schutzstreifen
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©
Gemeinde            HavixbeckKulturgüter (Denkmale, Bildstöcke, Friedhof)
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©
Gemeinde            HavixbeckVorsorgeabstand zu geschlossenen Siedlungsgebieten und „ASB“ (1.000 m)
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©
Gemeinde            HavixbeckSchutzabstand Wohnen-Außenbereich 500 m (2fache Anlagenhöhe einer großen WIndkraftanlage)
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©
Gemeinde            HavixbeckLandschaftsbildeinheiten der Wertstufe „sehr hoch“ - besondere Anforderungen an die Raumwirkung
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Was ist kartiert worden? (für die „sehr hoch“ wertvollen Flächen) 

LBE-IIIa-025-O2 
„Wald-Offenland-Mosaik der Baumberge und Coesfeld-Daruper Höhen 
nördlich von Nottuln“ 

Die LBE umfasst den südlichen und östlichen Teil der über das Umfeld deutlich 
herausragenden Baumberge und Coesfeld-Daruper Höhen. Neben einer recht 
strukturreichen Münsterländer Parklandschaft ist das Gebiet von großen, 
naturnahen, von Buchen dominierten Waldbereichen (FFH-Gebiete 
DE-4009-301 Roruper Holz mit Kestenbusch und DE-4010-302 Baumberge) 
gekennzeichnet. Die Wälder gehören zu den größten zusammenhängenden 
Waldmeister-Buchenwäldern im Kernmünsterland. Mehrere naturnahe 
Fließgewässern, die von Erlen- und Eschenwäldern begleitet werden, sowie der 
mit einzigartigen  Kalksinterterrassen strukturierte Bachlauf der Bombecker Aa 
(FFH-Gebiet DE-4010-301 Bombecker Aa) bereichern das Gebiet.
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©
Gemeinde            HavixbeckBeispiel Poppenbeck: Anlagenplanung passt auch bei großen Vorsorgeabständen
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©
Gemeinde            HavixbeckSchutzabstand Wohnen-Außenbereich 400 m / Siedlungen  800 m
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©
Gemeinde            HavixbeckMittelwert von 450 m Vorsorgeabstand zu wohngenutzten Gebäuden im Außenbereich / 900 Siedlung
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Für eine Darstellung von „Sondergebieten 
für die Windenergienutzung“ im FNP sind 

zwingend weitere Kriterien zu erfüllen, die 
ebenfalls Gegenstand der Leitlinien werden. 



D
ie

tm
ar

 R
ab

ic
h 

/ h
ttp

s:
//c

om
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i/F

ile
:H

av
ix

be
ck

,_
O

rts
an

si
ch

t_
--_

20
14

_-
-_

93
03

.jp
g 

/ h
ttp

s:
//c

re
at

iv
ec

om
m

on
s.

or
g/

lic
en

se
s/

by
-s

a/
4.

0/

kommunale Steuerung der Windenergienutzung
© Gemeinde            Havixbeck

Leitlinien [1]
1.  Die Vorhabenstandorte der Interessenten müssen sich bezogen auf das Fundament 

der geplanten Windkraftanlagen innerhalb der Weißflächen der Windpotenzial-
analyse 2.0 (WoltersPartner Stadtplaner GmbH) befinden oder glaubhaft nachweisen, 
dass die dort zugrunde gelegten Standort- bzw. Abstandskriterien eingehalten 
werden (z.B. bei Wegfall eines Wohnrechtes). Die Weißflächen beruhen auf 
abgestimmten Kriterien, die im Anhang zu diesen Leitlinien wiedergegeben sind. 

2. Das Vorhaben muss unter folgenden Aspekten umsetzbar sein: 

>   alle erforderlichen Flächen (incl. Baulasten) und ggf. erforderliche 
Ausgleichsflächen sind verfügbar, 

>   die verkehrliche und technische Erschließung ist gesichert; 

>   es besteht eine Netzanschlusszusage oder ein eigenes Netzanschlusskonzept 
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Leitlinien [2]

3. Die für eine FNP-Änderung – hier insbesondere des Umweltberichts – erforderlichen 
gutachterlichen Unterlagen zu folgenden Themen müssen bis spätestens zum ersten 
Bauleitplan-Beteiligungsverfahren vorgelegt werden: 

>   Immissionsschutz 

>   Artenschutz 

>   (ggf. Turbulenzfreiheit zu benachbarten Anlagen) 

4. Einigung mit der Kommune gemäß Bürgerenergiegesetz hinsichtlich eines 
Beteiligungsmodells für alle Bürger und die Stadt  (Detailregelungen im nächsten 
Tagesordnungspunkt) 

5. Gesonderte Beteiligungsvereinbarung/Entschädigungsmodell für Anlieger in einem 
Radius von 1.000 m um jeden geplanten Standort bezogen auf die Turmmitte.
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Leitlinien [3]

6. Übernahme aller Planungskosten (einschließlich ggf. erforderlicher Rechtsberatung) 

7. Die Interessenten gründen, soweit dies nicht schon geschehen ist, eine 
Projektgesellschaft mit Sitz in der Standortkommune 

8.  Verbindliche Erklärung der Interessenten, dass die in § 6 Abs. 1 EEG vorgesehene 
kommunale Beteiligung (0,2 Cent pro Kilowattstunde tatsächlich eingespeister 
Strommenge) geleistet wird. 

9. Die Übernahme der Kosten für die Erneuerung der in Anspruch genommenen 
Wirtschaftswege und Straßen. 

10.Einzelstandorte sind zu vermeiden. Der Abstand zwischen zwei raumbedeutsamen 
(Gesamthöhe größer 100 m) Windkraftanlagen sollte maximal bei dem 5fachen des 
Rotordurchmessers liegen; vorhandene, auch grenzüberschreitenden Anlagen 
werden mitgerechnet, soweit raumbedeutsam)
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Leitlinien [4]

11.Standorte innerhalb der als „sehr hochwertig“ eingestuften Landschaftsbildeinheiten 
(gemäß Kartierung der Landschaftsbildeinheiten in NRW durch das LANUV) sind einer 
gesonderten Prüfung auf Ihre Wirkung im Landschaftsbild zu unterziehen.


